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1. Versorgungsvertrag 
 
 

Die Stadtwerke schließen den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzu-
schließenden Grundstücks ab. In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nut-
zungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtigten, Nießbraucher, abge-
schlossen werden. 
 
Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentü-
mern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der Versorgungsvertrag mit 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigen-
tümer haftet als Gesamtschuldner. 

 
 
 
2. Antrag auf Wasserversorgung (Hausanschlussantrag) 
 
 

Der Antrag auf Wasserversorgung muss auf einem besonderen Vordruck, der bei den 
Stadtwerken erhältlich ist, gestellt werden. Daraufhin erhält der Antragsteller einen Kos-
tenvoranschlag, welchen er unterschrieben als Auftragsbestätigung an die Stadtwerke 
zurückgeben muss. 
 

 
3. Baukostenzuschuss (Beitrag für Netzleitung "BKZ") 
 
 
 
3.1 BKZ Neubaugebiete 
 

Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken bei Anschluss seines Bauvorhabens an 
das Leitungsnetz der Stadtwerke oder bei Erhöhung seiner Leistungsforderung und 
dadurch erforderlich werdender Veränderung am Hausanschluss einen Zuschuss zu 
den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 

 
Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen einschließlich Speicher- und Druckerhö-
hungsanlagen erforderlich sind.  

 
Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzep-
tion für die örtlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der behördlichen Planungsvorga-
ben (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan). 

 
Die Baukostenzuschüsse bemessen sich nach der Straßenfrontlänge des anzuschlie-
ßenden Grundstücks unter Zugrundelegung der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, 
die dem Versorgungsbereich zuzuordnen sind. In Neubaugebieten dient als Bemes-
sungsgrundlage die Grundstücksfläche alternativ die o. a. Straßenfrontlänge des anzu-
schließenden Grundstückes, unter Zugrundelegung der Grundstücksflächen des ge-
samten Versorgungsbereiches, siehe Ziffer 1.3 des Preisblattes. 
 
Als angemessener Baukostenzuschuss zu den anfallenden Kosten für die Erstellung 
der örtlichen Verteilungsanlagen gilt ein Anteil (gem. § 9 AVBWasserV) von 70 % dieser 
Kosten. 
 
 
Die im Preisblatt angegebene Mindestverrechnungslänge "Straßenfront" gilt auch 
dann, wenn ein Grundstück nicht direkt an eine Straße angrenzt. Bei Eckgrundstücken, 
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oder Grundstücken, die an mehrere Straßen angrenzen, wird nach der längsten Stra-
ßenfrontlänge bemessen und zwar auch dann, wenn der Hausanschluss aus einer 
Straße mit kürzerer Frontlänge erfolgt. Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grund-
stücken ist die Frontlänge vom Schnittpunkt der Verlängerung der Grundstücksgrenze 
aus zu bemessen. Bei Grundstücken in Stichstraßen mit Wendeplätzen wird anstelle 
der Straßenfrontlänge die Grundstücksbreite zur Straße hin angesetzt. 
 
 
 

3.1 BKZ Altbaugebiete 
 
Außerhalb der vorstehenden Regelung für Neubaugebiete, wird für die bestehenden 
Baulücken der im jeweiligen Preisblatt unter Ziffer 1.1 und 1.2 ausgewiesene Satz ver-
rechnet. 
 

 
 

4. Hausanschlusskosten gemäß § 10 AVBWasserV 
 
 

4.1 Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Bliestal GmbH die Kosten für die Erstellung 
des Hausanschlusses, d.h. der Verbindung des Hauptleitungsnetzes mit der Kunden-
anlage, beginnend an der Abzweigstelle des Hauptleitungsnetzes und endend unmit-
telbar hinter dem Wassermesser. 

 
Die Hausanschlusskosten werden mit einem Pauschalbetrag in Rechnung gestellt. Die-
ser beinhaltet die Kosten für Erdarbeiten, Material und Lohnstunden, einschließlich ei-
nes Gemeinkostenzuschlags. Die Verrechnung erfolgt gemäß dem jeweils gültigen 
Preisblatt im Anhang Ziffer 2.1.1 bzw. 2.1.2. 

 
Kann die Stadtwerke Bliestal GmbH gleichzeitig, innerhalb des gleichen Grabens, 
Strom und/oder Gashausanschlüsse mitverlegen, so mindern sich die Hausanschluss-
kosten (Ziffer 2.1.1) für den Wasserhausanschluss nach Ziffer 2.6 des jeweiligen Preis-
blattes. 
 
Von dieser Regelung ausgenommen sind: 
 
- Wasserhausanschlüsse gemäß Ziffer 2.1.2 
 
- Wasserhausanschlüsse in Verbindung mit der Abwasserkanalverlegung 
 
- Wasserhausanschlüsse in Verbindung mit Hausanschlüssen 
  fremder Unternehmen. 

 
 
4.2 Für Hausanschlüsse ohne feste Straßendecke im öffentlichen Bereich ermäßigt sich 

der Rechnungsbetrag gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt im Anhang Ziffer 2.2. 
 
 
4.3 Bei Hausanschlüssen mit größeren Nennweiten > 1 1/4" wird der Materialmehraufwand 

weiterberechnet. Bei Hausanschlüssen, die nach Art, Dimension und Lage von übli-
chen Hausanschlüssen wesentlich abweichen, werden die gesamten Herstellungskos-
ten berechnet, siehe Ziffer 2.5. 

 
 
 

4.4 Besondere Erschwernisse, z. B. Verlegung in Böschungen, unter Treppen oder Stütz-
mauern, Abbruch von Beton oder Trümmerschutt im Rohrgraben, Entsorgung, mehr 
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als 50 % Fels, notwendige Kosten für Verkehrsregelung usw. werden nach tatsächli-
chem Aufwand in Rechnung gestellt. 

 
 
 
4.5 Normaleinbau eines zusätzlichen Wassermessers im Neubau 

Wird auf Wunsch des Antragstellers zeitgleich mit der Installation des neuen Wasser-
anschlusses ein weiterer Wassermesser eingebaut, so wird dieser gemäß Ziffer 2.3 
des Preisblattes berechnet. 

 
 
 
4.6 Veränderung bestehender Hausanschlüsse 

Dem Antragsteller bzw. Kunden werden für Veränderungen des Hausanschlusses, die 
durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich sind oder aus ande-
ren Gründen von ihm veranlasst werden, Kosten im Anhang nach Ziffer 2.4 nach dem 
jeweils gültigen Preisblatt berechnet. 

 
 
 

4.7 Für provisorische Anschlüsse werden die Kosten der Montage und Demontage nach 
Zeit und Aufwand zuzüglich 25 % des Materialverbrauchs weiterberechnet. Die Kosten 
für die Facharbeiterstunde sind dem jeweils gültigen Preisblatt zu entnehmen. 

 
 
 
5. Inbetriebsetzung gemäß § 13 AVBWasserV 
 
 

Dem Antragsteller wird für das Anschließen jeder Kundenanlage an das Verteilungs-
netz der Stadtwerke Bliestal GmbH und deren Inbetriebsetzung oder Außerbetriebset-
zung sowie für das Anbringen der erforderlichen Messeinrichtung der jeweils gültige 
Weiterverrechnungssatz nach dem Preisblatt im Anhang lt. Ziffer 3.1 berechnet. 
 
Dieser Betrag kann auch berechnet werden, wenn die Anlage nach ihrer Außerbetrieb-
setzung, z. B. wegen Änderung, Erweiterung, Erhöhung des Anschlusswertes, erneut 
angeschlossen und in Betrieb gesetzt wird. 
 
Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage auf Grund festgestellter Mängel 
an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfür sowie für etwaige 
weitere vergebliche Inbetriebsetzungen jeweils den gleichen Betrag. 
 
Wird seitens des Kunden ein Bauwasseranschluss benötigt, kann eine Bauwasserzäh-
ler-Kombination - bestehend aus Wasserzähler, Auslaufventil R 3/4“ mit Rückflussver-
hinderer und einer Entlüftung nach DIN 1988 sowie eine Schlauchverschraubung mon-
tiert werden. (siehe Ziffer 3.3 im Preisblatt) 
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6. Wiederinbetriebsetzung gemäß § 13 AVBWasserV 
 
 

Wird die Versorgung eines Kunden aus Gründen, die die Stadtwerke Bliestal GmbH 
nicht zu vertreten hat (wie u.a. § 33 Abs. 3, § 14 AVBWasserV), eingestellt, so werden 
dem Kunden die zur Außer- und Wiederinbetriebsetzung notwendigen Aufwendungen 
gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt im Anhang lt. Ziffer 4.1 weiterberechnet. 
 
Sind zusätzliche, diesen Betrag übersteigende Aufwendungen für eine Außer- und Wie-
derinbetriebsetzung angefallen, so werden diese gesondert in Rechnung gestellt. 

 
 
 
 
7. Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 
 
7.1 Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-

hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgeset-
zes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasserversor-
gungsunternehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
 
7.2 Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung die 

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden, siehe Ziffer 5.1 
im Preisblatt. 

 
 
 
. Wasserbezugspreis 
 
 

Der Wasserbezugspreis für Trinkwasser beinhaltet die betriebswirtschaftlich notwendi-
gen Kosten für die Wassergewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung. 
 
Den jeweils gültigen Wasserpreis/m3 entnehmen Sie der Ziffer 6.1 des Preisblattes im 
Anhang. 

 
 
 
9. Grundpreis 
 
 

Der Grundpreis richtet sich nach der Zählergröße und ist bei den Wasserzählern nach 
der Nennleistung bzw. Zählerart gestaffelt.  
 
Der Grundpreis wird pro Monat berechnet und wird auch dann erhoben, wenn keine 
Wasserentnahme stattfindet. 
 
Den jeweils gültigen Grundpreis/Monat entnehmen Sie der Ziffer 7.1 des Preisblattes 
im Anhang. 
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10. Standrohrmiete 
 
 

Bei Standrohren mit Wasserzählern wird neben dem Wasserbezugspreis gemäß Ziffer 
6 dieser Bestimmung zusätzlich ein Mietpreis sowie eine Kaution, welche bei der Rück-
gabe verrechnet wird, berechnet. Die jeweils gültige Kaution bzw. Mietpreis entnehmen 
Sie den Ziffern 8.1 und 8.2 des Preisblattes im Anhang. 
 
Der Mieter haftet für Beschädigungen aller Art, sowohl für Schäden an dem Mietgegen-
stand als auch für alle Schäden, die durch Gebrauch des Standrohres an öffentlichen 
Hydranten, Leitungseinrichtungen und Hydrantenschächten - auch durch Verunreini-
gungen - entstehen. Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu leisten.  
 
Der Mieter ist verpflichtet, das überlassene Standrohr nach Benutzung, jedoch spätes-
tens bis zum 31. Dezember eines Jahres, zur Zählerablesung zurückzugeben. 

 
 
 
11. Wasserabgabe für Feuerlöschzwecke 
 
 

Die Wasserabgabe für Feuerlöschzwecke erfolgt kostenlos. 
 
Feuerlöschanschlüsse auf privatem Gelände werden, soweit keine Wassermessanlage 
an der Zuleitung vorhanden ist, plombiert. Zur Durchführung von Feuerlöschübungen 
sind die Plomben durch einen Beauftragten der Stadtwerke zu lösen und nach Beendi-
gung der Übung wieder anzubringen. Für das Öffnen und Schließen des Feuerlöschan-
schlusses sowie den Wasserverbrauch für Übungszwecke wird ein Pauschalbetrag ge-
mäß Ziffer 9.1 des Preisblattes im Anhang erhoben. 

 
 
 
12. Allgemeines 
 
 

Bei unzulässiger Wasserentnahme wird bei deren Feststellung der Wasserverbrauch 
von der Stadtwerke Bliestal GmbH geschätzt und gem. Ziffer 6.1 dieser Anlage in Rech-
nung gestellt. 
 
Der Kunde hat die Kosten der Wasserverluste zu tragen, die aufgrund von Undichtig-
keiten irgendwelcher Art an den von ihm zu unterhaltenden Leitungen auftreten. 
 
Wird ein Wasserzähler auf Antrag des Grundstückseigentümers aus- bzw. eingebaut, 
so wird je eine Facharbeiterstunde berechnet. 
 
Die Kosten für eine Nachprüfung der Messeinrichtung (Zählerwechsel) gem. § 19 AV-
BWasserV werden pauschal abgerechnet (eine Facharbeiterstunde + Rechnung 
Fremdfirma inkl. Gemeinkostenzuschlag) 
 
Bei Sperrungen und Wiederinbetriebsetzung wird eine Facharbeiterstunde in Rech-
nung gestellt. Dieser Betrag wird je Zähler und Sperrung berechnet. 
 
Bei Plombierung eines Wasserzählers werden die Kosten pauschal berechnet (0,5 
Facharbeiterstunden). 
 
Der Verrechnungssatz für eine Facharbeiterstunde ist der Ziffer 12.1 des Preisblattes 
im Anhang zu entnehmen. 

13. Zahlungsbedingungen (Angebot, Annahme und Fälligkeit) 
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Die Stadtwerke Bliestal GmbH teilt dem Anschlussnehmer den Baukostenzuschuss 
und den Hausanschlusskostenbeitrag getrennt und aufgegliedert mit. 
 
Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Hausanschlusskosten bei Fertigstellung 
des Hausanschlusses fällig. Bei größeren Objekten kann die Stadtwerke Bliestal GmbH 
Abschlagszahlungen auf den Baukostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt der 
örtlichen Verteilungsanlagen verlangen. Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch 
gemäß § 28 Abs. 3 AVBWasserV bleibt unberührt. 

 
Schuldner des Baukostenzuschusses und des Hausanschlusskostenbeitrages ist der 
bei Antragstellung im Grundbuch eingetragene Eigentümer des anzuschließenden 
Grundstücks oder der jeweilige Erbbauberechtigte. 

 
 
 
14. Ablesung und Abrechnung, Mahn- und Wiedervorlagekosten 
 (§§ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 AVBWasserV) 
 
 
14.1 Die Zählerablesung und Rechnungserteilung erfolgt jährlich. Bis zur Rechnungsertei-

lung sind 10 gleichbleibende Teilbeträge zu festgelegten Terminen zu entrichten. Die 
endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des Abrechnungs-
zeitraumes unter Berücksichtigung der für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum 
abgebuchten bzw. bezahlten Abschläge.  

 
Die Stadtwerke Bliestal GmbH behält sich vor, jederzeit zu anderen Methoden und Ter-
minen der Ablesung, der Berechnung und des Geldeinzuges überzugehen.  
 
Wenn durch Schäden an der Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser 
ungenutzt abläuft, hat der Kunde dieses durch die Messeinrichtung erfasste Wasser zu 
bezahlen.  

 
 
14.2. Bei nicht fristgerechter Zahlung werden für Mahnung und Wiedervorlage Kosten ent-

sprechend dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Saarland (Kostenordnung) in 
der jeweils gültigen Fassung berechnet. 

 
 
 

15. Aufrechnung gemäß § 31 AVBWasserV 
 
 

Gegen Ansprüche der Stadtwerke Bliestal GmbH kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
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16. Umsatzsteuer 
 
 

In allen im Preisblatt aufgeführten Beträge ist - mit Ausnahme der unter 14.2. (Mahn-
gebühren), für die keine Mehrwertsteuer erhoben wird -, die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der jeweils gültigen Höhe zugerechnet. 

 
 
 

17. Auskünfte 
 

Die Stadtwerke Bliestal GmbH ist berechtigt, der Stadt Blieskastel zwecks  
Überprüfung von Kanalgebühren den Wasserbezug des Kunden mitzuteilen. 

 
 
 
18. Zutrittsrecht 
 

Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten  der Stadtwerke 
Bliestal GmbH den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtun-
gen, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVBWasserV oder zur Ermittlung preisrecht-
licher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist.  

  
 

19. Inkrafttreten 
 
 

Die vorliegenden "Ergänzenden Bestimmungen zu der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) tritt unter Aufhebung der 
bisher gültigen "Ergänzenden Bestimmungen" mit Wirkung vom 01. Januar 1998 in 
Kraft. 

 
20. Freiwillige Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren 
 

 Sollten Sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an un-
sere Beschwerdestelle, die Sie wie folgt erreichen: 

 
 Stadtwerke Bliestal GmbH 

Bliesgaustraße 13, 66440 Blieskastel 
Tel. 06842 9202-0, Fax.: 06842 9202-180 
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-bliestal.de 
 
Sollten wir Ihrer Beschwerde nicht binnen vier Wochen abhelfen, können Sie sich 
folgende Schlichtungsstelle wenden: 

 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle 
des Zentrums für Schlichtung e.V. 
Straßburger Straße 8 
77694 Kehl am Rhein 
Telefon 07851 79579-40, Fax 07851 79579-41 
www.verbraucher-schlichter.de  
E-Mail mail@verbraucher-schlichter.de 

 
 
Anhang: Preisblatt 
 



Baukostenzuschuss Straßenfrontlänge

netto brutto

einschl. 
7 % Mehrwert-

steuer

Mindestbetrag für 10 m Straßenfrontlänge 554,08 Euro 592,87 Euro

55,40 Euro 59,28 Euro

Baukostenzuschuss Neubaugebiete

Im Widdumhof

Im Kellerfeld

Rechts der Ballweiler Straße

Elsterweg

Große Heide

In den Vogelsäckern
Zur Engelsklamm
Am Hasensprung
In den Staudenäckern

Im Allmend/Ballweiler

Maulbeerweg

netto brutto
einschl. 7 % Mehrwertsteuer

50,49 Euro/lfdm Frontlänge47,19 Euro/lfdm Frontlänge

Auf dem Bremmenhübel

55,60 Euro/lfdm Frontlänge 59,49 Euro/lfdm Frontlänge

54,71 Euro/lfdm Frontlänge

Kahlhecker Weg
Im Imgestal 2. BA

In der Münchwiese
Im Imgestal 1. BA

1,86 Euro/m²

Im Großen Gunterstal

Ober der Mühle

Finkenstraße

In den Kirchgärten

Im Wiesengarten

Rechts am Biesinger Weg

Neubaugebiet Aßweiler

Stadtwerke Bliestal GmbH
Netzbetrieb

Bliesgaustraße 13
66440 Blieskastel

Preisblatt
"Verteilnetz Trinkwasser"

gültig ab 1. Juli 2016

1,99 Euro/m²

51,13 Euro/lfdm Frontlänge

VerrechnungssätzeBezeichnung

Bei Anschlusslänge über 10 m erhöht sich der Betrag je angefangenem 
Meter um

2,56 Euro/m²2,39 Euro/m²

2,30 Euro/m²2,15 Euro/m²

2,46 Euro/m²2,30 Euro/m²

1,66 Euro/m²

2,86 Euro/m²

1,71 Euro/m²

0,54 Euro/m²

2,03 Euro/m²

1,78 Euro/m²

2,80 Euro/m²

2,46 Euro/m²

1,78 Euro/m²

2,67 Euro/m²

1,60 Euro/m²

0,50 Euro/m²

1,90 Euro/m²

1,66 Euro/m²

2,62 Euro/m²

2,30 Euro/m²



Stadtwerke Bliestal GmbH 
Netzbetrieb 

Bliesgaustraße 13 
66440 Blieskastel 

 
Preisblatt 

„Verteilnetz Trinkwasser“ 
gültig ab 1. Juli 2016 

 
Bezeichnung Verrechnungssätze
 netto brutto 
  einschl. 7 %  

Mehrwertsteuer 
  
Netzanschlusskosten – Trinkwasser  
  
Erstellung von Netzanschlüssen  
Netzanschlusskosten  
Grundbetrag mit einer Anschlusslänge von bis zu 6 m 

1.385,14 Euro 1.482,10 Euro

  
bei Netzanschlüssen über 6 m erhöht sich der Betrag je angefange-
nem Meter um 

 
55,40 Euro 59,28 Euro

  
Vorverlegung des Trinkwasser-Netzanschlusses auf das Grundstück
Eine Vorverlegung wird nur mit allen beantragten Versorgungsleitungen durchgeführt. 

200,00 Euro 214,00 Euro

  
Netzanschlusskosten für „Im Widdumhof“ 767,38 Euro 821,10 Euro
  
Netzanschlusskosten für „Auf dem Bremmenhübel“ 831,09 Euro 889,27 Euro
  
Netzanschlusskosten für „Im Kellerfeld“ 1.002,84 Euro 1.073,04 Euro
  
Ermäßigung für Hausanschlüsse ohne feste Straßendecke im öf-
fentlichen Bereich (Pauschalbetrag) 

 
220,97 Euro 236,44 Euro

  
Pauschalbetrag 
für Montage von zusätzlichen Wasserzählern 

 
94,20 Euro 100,79 Euro

  
Sonstige Änderungen nach tatsächlichem Zeit- und Ma-

terialaufwand 
  
Ermäßigungen bei gleichzeitiger Verlegung von Energieträgern  
  
Trinkwasser-Hausanschluss kombiniert mit Strom-Hausanschluss  

um 10 % 
  
Trinkwasser-Hausanschluss kombiniert mit Erdgas-Hausanschluss  

um 10 % 
  
Trinkwasser-Hausanschluss kombiniert mit Erdgas- und Strom-Haus-
anschluss 

 
um 20 % 

 
 
  



Bezeichnung Verrechnungssätze
 netto brutto 
  einschl. 7 %  

Mehrwertsteuer 
  
Gebühren für die Befundprüfung von Messeinrichtungen
Die Kosten für eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
werden nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet: 
2 Facharbeiterstunden 
+ Rechnung Fremdfirma (Ausstellen eines Befundprüfscheines für 
Messgeräte) 

 
 
 

88,00 Euro 
+ Rechnung 
Fremdfirma 

Befundprüfung 

 
 
 

104,72 Euro

  
Pauschalbetrag 
für Montage und Demontage eines Wasserzählers 

 
44,00 Euro 47,08 Euro

  
Pauschalbetrag für Nachplombierung einer Anlage oder eines 
Anlagenteiles 

 
22,01 Euro 23,55 Euro

  
Pauschalbetrag für Montage eines Bauwasserzählers 44,00 Euro 47,08 Euro
  
Pauschalbetrag für Abnahme und Plombierung Gartenmesser 
(für Abwasserwerk der Stadt Blieskastel) 

44,00 Euro 47,08 Euro

  
Pauschalen für Nachinkasso, Sperren, Wiederaufnahme 

 Inkassogang durch Nachkassierer 
 Sperrung durch Sperrkassierer 
 Wiederaufnahme der Versorgung während der Arbeitszeit 
 Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der Arbeitszeit

 
20,00 Euro 
44,00 Euro 
44,00 Euro 

132,01 Euro 

-
-

47,08 Euro
141,25 Euro

 


